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Geschäftszahl 
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Rechtssatz 

§ 34 Stmk AgrGG 1985 sieht drei unterschiedliche Verfahrensarten für die Behandlung 
agrargemeinschaftlicher, im Einzelbesitz oder in Einzelnutzung stehenden Grundstücke vor. Wenn keine 
der in Abs. 1 genannten Mängel vorliegen oder diese Mängel durch näher genannte Maßnahmen (Abs. 2) 
beseitigt werden können, kommt es zu einem abgekürzten Verfahren nach § 34 Abs. 3 Stmk AgrGG 
1985, das in den folgenden Absätzen des § 34 legcit näher gestaltet wird. Liegen die in Abs. 1 genannten 
Mängel vor und können auch nicht beseitigt werden, wird ein (klassisches) General- oder 
Spezialteilungsverfahren nach den Vorschriften des 2. Abschnittes des Stmk ArgGG 1985 über 
Teilungsverfahren durchgeführt. Liegen aber die Voraussetzungen für ein solches Teilungsverfahren nicht 
vor, so wechselt - nach einem entsprechenden bescheidförmigen Ausspruch - das Verfahren seinen 
Charakter und wird zu einem Regulierungsverfahren. 

European Case Law Identifier 

ECLI:AT:VWGH:2018:RA2018070345.L01 


